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Kompetenz zur Tariffestlegung (Art. 43 KVG) 

• Gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
werden Tarife und Preise in Verträgen zwischen Versicherern und 
Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz 
bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist 
auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte 
Struktur zu achten. 

• Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese 
Tarifstruktur fest. 



Chronologie

Grundlagen: Chronologie des «TARMED» 

Tarifstruktur: Ein möglichst korrektes Abbild der Realität in Praxis und Spital 
zwecks Bestimmung einer sachgerechten und betriebswirtschaftlich 
korrekten Bewertung ambulanter Leistungen.

• Ablösung von 27 historisch gewachsenen Tarifierungssystemen 

• Betriebswirtschaftliche Bewertung der ärztlichen Leistungen 

• Vorgaben des Bundesrates im Jahr 2002: 

letzte 5 Minuten / Dignitäten / kostenneutrale Einführung

Einführung per 01.01.2004



Tardoc : Rückblick und Ausblick
- Am 19. Juni beschloss der Bundesrat, dass TARMED per 1. Januar 
2026 durch einen neuen Ambulanztarif mit 120 Arztpauschalen ersetzt 
wird.

- Am 21. Oktober unterstützte die DV FMH mit grosser Mehrheit das 
Gesamtpaket (TARDOC und Ambulanztarif) in Kombination mit der 
Begleitvereinbarung, aber … Referendum

- Am 22. Oktober trat der Verwaltungsrat der OTMA zusammen und 
genehmigte ohne Gegenstimmen das Gesamtpaket und die 
Begleitvereinbarung.

- Am 31. Oktober beschloss die DV FMH, die Dringlichkeitsklausel für 
den Beschluss vom 21. Oktober 2024 zum Gesamtpaket des 
ambulanten Tarifsystems und zur Begleitvereinbarung zu 
aktivieren.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)























Bescheinigung für die ergänzende Ausbildung für 
Laboruntersuchungen in der Arztpraxis (Fähigkeitsausweis 
Praxislabor FAPL)

Seit dem 1. Januar 2017 ist dieser Fähigkeitsausweis obligatorisch für alle Ärzte, 
die in ihrer Praxis Laboruntersuchungen zulasten der Sozialversicherungen 
gemäss AL-Tarif vornehmen. 

Ärzte, die nachweisen konnten, dass sie seit mindestens 01.01.2015 ein 
Praxislabor betreiben und an den externen Qualitätskontrollen teilnahmen, 
erhielten bis 31.12.2017 den Fachausweis, ohne den Kurs des KHM machen zu 
müssen. 

Auf medreg oder doctorfmh überprüfen: Rubrik «Fähigkeitsausweis» => 
«Praxislabor (KHM)»



Analysenliste (AL)
Die Analysenliste (AL) enthält sämtliche Analysen, deren Kosten von der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen werden. Die Liste 
und ihre Änderungen findet man auf der Internetseite des Bundesamtes für 
Gesundheit: www.bag.admin.ch/al

- Keine wohlerworbenen Rechte

- Jeder Arzt muss selber überprüfen, welche Analysen er fakturieren darf 
(z.B. Na+ kann im Rahmen der Grundversorgung nicht verrechnet werden). 
Bedingungen, die alle Ärztinnen und Ärzte erfüllen müssen:

• 1. Es muss sich um Analysen handeln, die im Rahmen der Grundversorgung 
für den Eigenbedarf des Arztes oder der Ärztin durchgeführt werden (Art. 
54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 KVV). 

• 2. Das Ergebnis der Analysen liegt grundsätzlich im Verlauf der Konsultation 
vor (Präsenzdiagnostik), (Art. 54 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 KVV).



Was die Laboratorien betrifft, wurden die Vorschriften und Verfahren an die

neue Gesetzgebung angepasst (Änderungen des KVG, insbesondere von

Art. 58 KVG und KVG in Bezug auf Qualität und Wirtschaftlichkeit).

Für Laboratorien, einschliesslich Praxislaboratorien, bedeutet dies, dass sie

sich bei QUALAB registrieren und gleichzeitig ein GLN-Labor

beantragen müssen. Das Labor ist nun auch verpflichtet, eine jährliche

Registrierungsgebühr (40 CHF) zu entrichten.



DATEN TRUSTCENTER
(Ctésias)
Regional
ÄRZTEEIGEN

NewIndex
(Obelisc)
schweizweit
ÄRZTEEIGEN

Ärztekasse RoKo
(Rollende
Kostenanalyse)
ÄRZTEEIGEN

Bundesämter für 
Statistik und 
Gesundheit 
STAATLICH

Infrastruktur/
Buchhaltung 

www.ctesias.ch/de/ko
ntakt

www.newindex.ch/OB
ELISC-24

X aggregiert, 
anonymisiert 
individuelles 
Feedback 

X MA(R)S
Individuell

TARMED-Rechnungen X individuell X aggregiert, 
anonymisiert

X individuell

MedReg/MyFMH X individuell

Persönlicher Nutzen
Verteidigung gegen 
Rückforderungen

Kollektiver Nutzen 
(Tarifverhandlungen) 

Perönlicher und 
kollektiver Nutzen 
-> TARIFSTRUKTUR

Öffentlich-politischer 
Nutzen? 
Aufsichtsrechtlich?

Unterschied zu 
Medidata

http://www.ctesias.ch/de/kontakt
http://www.newindex.ch/OBELISC-24




EAE-VERFAHREN DER KRANKENKASSEN:
(wirksame, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungen?)
Santésuisse/tarifsuisse überprüfen mit einem typischen statistischen Instrument: bis 
vor kurzem 'ANOVA'-Methode, jetzt "Regressions"-Methode

De-facto-Analyse: NUR RECHNUNGSVOLUMEN/ PATIENT...
ACHTUNG: STATISTISCHE VERZERRUNGEN! DER ARZT MUSS SEINE 
'WIRTSCHAFTLICHKEIT' SELBST BEWEISEN ... UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE 
PARITÄTISCHE KOMMISSION / PRAXISSPIEGEL DURCH TRUSTCENTER (CTESIAS) / HILFE 
DURCH SUBANALYSEN VON OBELISC - SUBANALYSEN VON NEWINDEX ... 

NICHT-VSÄG-MITGLIEDER: MÜSSEN SICH SELBST VERTEIDIGEN !
EAE-VERFAHREN WERDEN (LEIDER) ZUNEHMEN (POLITISCHER DRUCK), TROTZ 
GROBER METHODOLOGISCHER FEHLER... 






